
erstreckt sich auch auf schuldhaft begangene Feh-
ler seiner Erfüllungsgehilfen. Rechtsanwalt Dr.
Manfred Andreas beschreibt, wer bei ärztlichem
Handeln Erfüllungsgehilfe ist und wie sich die
Haftung für den niedergelassenen Arzt, den an-
gestellten Krankenhausarzt und den Belegarzt
darstellt.
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